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	§ 1 

Geltungsbereich
(1)
Diese Mitarbeitervertretungsordnung gilt für die Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen selbständig geführten Stellen -nachfolgend als Einrichtung(en) bezeichnet-
1. der Diözese,
2. der Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
3. der Verbände der Kirchengemeinden,
4. der Diözesancaritasverbände und deren Gliederungen, soweit sie öffentliche juristische Personen des kanonischen Rechts sind,
5. der sonstigen öffentlichen juristischen Personen des kanonischen Rechts.

(2) 
Diese Mitarbeitervertretungsordnung ist auch anzuwenden im Bereich der sonstigen kirchlichen Rechtsträger und ihrer Einrichtungen sowie des Verbandes der Diözesen Deutschlands, des Deutschen Caritasverbandes und der anderen mehr-diözesanen* und überdiözesanen** Rechtsträger, unbeschadet ihrer Rechtsform. Die vorgenannten Rechtsträger und ihre Einrichtungen sind gehalten, die Mitarbeitervertretungsordnung für ihren Bereich rechtsverbindlich zu übernehmen.
(3) In den Fällen des Abs. 2 ist in allen Einrichtungen eines mehrdiözesanen oder überdiözesanen Rechtsträgers die Mitarbeitervertretungsordnung der Diözese anzuwenden, in der sich der Sitz der Hauptniederlassung (Hauptsitz) befindet. Abweichend von Satz 1 kann auf Antrag eines mehrdiözesan oder überdiözesan tätigen Rechtsträgers der Diözesanbischof des Hauptsitzes im Einvernehmen mit den anderen Diözesanbischöfen, in deren Diözese der Rechtsträger tätig ist, bestimmen, dass in den Einrichtungen des Rechtsträgers die Mitarbeitervertretungsordnung der Diözese angewandt wird, in der die jeweilige Einrichtung ihren Sitz hat, oder eine Mitarbeitervertretungsordnung eigens für den Rechtsträger erlassen.
*das sind solche, die in mehreren, nicht jedoch in allen Diözesen im Gebiet der Deutschen Bischofskonferenz Einrichtungen unterhalten

**das sind solche, die im gesamten Konferenzgebiet Einrichtungen unterhalten
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	§ 4 

Mitarbeiterversammlung
Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen zulässig.

	§ 4

Mitarbeiterversammlung
Die Mitarbeiterversammlung ist die Versammlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung. Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht stattfinden, so sind Teilversammlungen zulässig.



	§ ll c Durchführung der Wahl
(l)Die Wahlversammlung wird von einer Wahlleite​rin oder einem Wahlleiter geleitet, die oder der mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird. Im Be​darfsfall kann die Wahlversammlung zur Unter​stützung der Wahlleiterin oder des Wahlleiters Wahlhelfer bestimmen.
(2) Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter
und Ersatzmitglieder werden in einem gemeinsa​
men Wahlgang gewählt. Jede wahlberechtigte
Mitarbeiterin und jeder wahlberechtigte Mitarbei​
ter kann Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl
vorschlagen.
(3) Die Wahl erfolgt durch Abgabe des Stimmzettels.
Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleiterin
oder dem Wahlleiter die Kandidatinnen und Kan​
didaten in alphabetischer Reihenfolge unter An​
gabe von Name und Vorname aufzuführen. Die
Wahlleiterin oder der Wahlleiter trifft Vorkehrun​
gen, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Stim​
me geheim abgeben können. Unverzüglich nach
Beendigung der Wahlhandlung zählt sie oder er
öffentlich die Stimmen aus und gibt das Ergebnis
bekannt.
(4) § 9 Abs. 7, § 11 Abs. 2 Sätze 3,4 und 6, § 11 Abs.
6 bis 8 und § 12 gelten entsprechend; an die Stelle
des Wahlausschusses tritt die Wahlleiterin oder der
Wahlleiter.

	§ 11 c

Durchführung der Wahl
(1)Die Wahlversammlung wird von einer Wahlleiterin oder einem Wahlleiter geleitet, die oder der mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird. Im Bedarfsfall kann die Wahlversamm​lung zur Unterstützung der Wahlleiterin oder des Wahlleiters Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestimmen. 
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(3)Die Wahl erfolgt durch Abgabe des Stimmzettels. Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter die Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von Name und Vorname aufzuführen. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter trifft Vorkehrungen, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme geheim abgeben können. Unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung zählt sie oder er öffentlich die Stimmen aus und gibt das Ergebnis bekannt. 

(4)§ 9 Abs. 7, § 11 Abs. 2 Sätze 3, 4 und 6, § 11 Abs. 6 bis 8 und § 12 gelten entsprechend; an die Stelle des Wahlausschusses tritt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter.



	§ 16
Schulung der Mitarbeitervertretung und des Wahlausschusses
(l)Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist auf Antrag der Mitarbeitervertretung während ihrer Amtszeit bis zu insgesamt drei Wochen Arbeits​befreiung unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen zu ge​währen, wenn diese die für die Arbeit in der Mitarbeitervertretung erforderlichen Kenntnisse vermitteln, von der (Erz-)Diözese oder dem Di-özesan-Caritasverband als geeignet anerkannt sind und dringende dienstliche oder betriebliche Erfor​dernisse einer Teilnahme nicht entgegenstehen. Bei Mitgliedschaft in mehreren Mitarbeitervertre​tungen kann der Anspruch nur einmal geltend ge​macht werden.
(2) Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für ihre Tätigkeit und für Schulungsmaßnahmen, die Kenntnisse für diese Tätigkeit vermitteln, Arbeits​befreiung, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durch​führung der Aufgaben erforderlich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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Schulung der Mitarbeitervertretung und des Wahlausschusses
(1)Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist auf Antrag der Mitarbeitervertretung während ihrer Amtszeit bis zu insgesamt drei Wochen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen zu gewähren, wenn diese die für die Arbeit in der Mitarbeitervertretung erforderlichen Kenntnisse vermitteln, von der Erzdiözese oder dem Diözesan-Caritasverband als geeignet anerkannt sind und dringende dienstliche oder betriebliche Erfordernisse einer Teilnahme nicht entgegenstehen. Bei Mitgliedschaft in mehreren Mitarbeitervertretungen kann der Anspruch nur einmal geltend gemacht werden. 

(2)Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für ihre Tätigkeit und für Schulungsmaßnahmen, die Kenntnisse für diese Tätigkeit vermitteln, Arbeitsbefreiung, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben erforderlich ist. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.



	§ 17

Kosten der Mitarbeitervertretung
(l)Der Dienstgeber trägt die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Mitarbeitervertretung notwen​digen Kosten einschließlich der Reisekosten im Rahmen der für den Dienstgeber geltenden Reisekostenregelung. Zu den notwendigen Kosten gehören auch
· die Kosten für die Teilnahme an Schulungs​
veranstaltungen im Sinne des § 16;
· die Kosten, die durch die Beiziehung sach​
kundiger Personen entstehen, soweit diese zur
ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben er​
forderlich ist und der Dienstgeber der Kosten-Übernahme vorher zugestimmt hat; die Zu-


Stimmung darf nicht missbräuchlich verwei​gert werden.
· die Kosten der Beauftragung eines Bevoll​
mächtigten in Verfahren vor der Einigungs​
stelle, soweit der Vorsitzende der Einigungs​
stelle feststellt, dass die Bevollmächtigung zur
Wahrung der Rechte des Bevollmächtigenden
notwendig oder zweckmäßig erscheint;
· die Kosten zur Beauftragung eines Bevoll​
mächtigten in Verfahren vor dem Kirchlichen
Arbeitsgericht, soweit der Vorsitzende des
Kirchlichen Arbeitsgerichts feststellt, dass die
Bevollmächtigung zur Wahrung der Rechte des
Bevollmächtigenden notwendig oder zweck​
mäßig erscheint.
(2) Der Dienstgeber stellt unter Berücksichtigung der
bei ihm vorhandenen Gegebenheiten die sachli​
chen und personellen Hilfen zur Verfügung.
(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für gemeinsame
Mitarbeitervertretungen (§ 1 b) und erweiterte
Gesamtmitarbeitervertretungen (§ 24 Abs. 2), mit
der Maßgabe, dass die Kosten von den beteiligten
Dienstgebern entsprechend dem Verhältnis der
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeit​
punkt der Bildung getragen werden. Die beteilig​
ten Dienstgeber haften als Gesamtschuldner.
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(3)Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für gemeinsame Mitarbeitervertretungen (§ 1 b) und erweiterte Gesamtmitarbeitervertretungen (§ 24 Abs. 2), mit der Maßgabe, dass die Kosten von den beteiligten Dienstgebern entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeitpunkt der Bildung getragen werden. Die beteiligten Dienstgeber haften als Gesamtschuldner.



	§ 21

Einberufung der Mitarbeiterversammlung
(1) Die Mitarbeiterversammlung (§ 4) ist nicht öffent​
lich. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden der
Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet. Die
Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung
mindestens eine Woche vor dem Termin durch
Aushang oder in sonst geeigneter Weise, die den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglich​
keit der Kenntnisnahme gibt, zu erfolgen.
(2) Die Mitarbeiterversammlung hat mindestens ein​
mal im Jahr stattzufinden. Auf ihr hat die oder der
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung einen Tä​
tigkeitsbericht zu erstatten.
(3) Auf Verlangen von einem Drittel der wahlberech​
tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die
oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung die
Mitarbeiterversammlung unter Angabe der Tages​
ordnung innerhalb von zwei Wochen einzuberu​
fen. Das gleiche gilt, wenn der Dienstgeber aus
besonderem Grunde die Einberufung verlangt. In
diesem Fall ist in der Tagesordnung der Grund
anzugeben. An dieser Versammlung nimmt der
Dienstgeber teil.
(4)Notwendige Fahrtkosten für jährlich höchstens zwei Mitarbeiterversammlungen sowie für die auf Verlangen des Dienstgebers einberufene Mitarbe​iterversammlung (Abs. 3) werden von dem Dienst​geber nach den bei ihm geltenden Regelungen er​stattet.
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Einberufung der Mitarbeiterversammlung

(1)Die Mitarbeiterversammlung (§ 4) ist nicht öffentlich. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung einberufen und geleitet. Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Termin durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit der Kenntnisnahme gibt, zu erfolgen. 

(2)Die Mitarbeiterversammlung hat mindestens einmal im Jahr stattzufinden. Auf ihr hat die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten. 

(3)Auf Verlangen von einem Drittel der wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die oder der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung die Mitarbeiterversammlung unter Angabe der Tagesordnung innerhalb von zwei Wochen einzuberufen. Das gleiche gilt, wenn der Dienstgeber aus besonderem Grunde die Einberufung verlangt. In diesem Fall ist in der Tagesordnung der Grund anzugeben. An dieser Versammlung nimmt der Dienstgeber teil. 

(4)Notwendige Reisekosten für jährlich höchstens zwei Mitarbeiterversammlungen sowie für die auf Verlangen des Dienstgebers einberufene Mitarbeiterversammlung (Abs. 3) werden von dem Dienstgeber nach den bei ihm geltenden Regelungen erstattet.



	§ 23 Sondervertretung
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von ihrem
Dienstgeber einer Einrichtung eines anderen kirch​
lichen oder nichtkirchlichen Rechtsträgers zuge​
ordnet worden sind, bilden eine Sondervertretung.
Es können auch „berufsgruppenspezifische"
Sondervertretungen gebildet werden. Die Ent​
scheidung über die Bildung dieser Sonder​
vertretungen obliegt dem Dienstgeber.
(2) Die Sondervertretung wirkt mit bei Maßnahmen,
die vom Dienstgeber getroffen werden. Dies sind:

1. in den Fällen des § 29 Absatz 1 die Nummern
1, 4 - 16, 18 und in Fällen der §§30 Absatz 1
und 31 Absatz 1,
2. in den Fällen des § 32 Absatz 1 die Nummern
1,4-11,
3. in den Fällen der §§ 35 Absatz 1 und 3 6 Absatz
1 die Nummern 3-11,
4. in den Fällen des § 37 Absatz 1 die Nummern
2-11,
5. in den Fällen des § 38 Absatz 1 die Nummern 3 -
11.
(3) Bei Zuordnung zu einem kirchlichen Rechtsträger
ist im übrigen die Mitarbeitervertretung der Ein​
richtung zuständig.
(4) Für die Sondervertretung nach Absatz 1 gelten im
übrigen die Bestimmungen dieser Ordnung. Die
Wahl erfolgt durch Briefwahl. Insoweit gilt § 9
Absätze 5 bis 8 mit folgender Maßgabe:
a) Die Listen der wahlberechtigten und wählba​
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
4 Wochenvor der Wahl durch Übersendung
bekannt gemacht. Jede/r Mitarbeiterin/Mitarbei​
ter kann innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach
Erhalt der Listen gegen die Eintragung oder
Nichteintragung einer/eines Mitarbeiterin/Mit​
arbeiters Einspruch einlegen. Der Wahlaus-
schuss entscheidet über den Einspruch.
b) Gleichzeitig mit der Übersendung der Listen
hat der Wahlausschuss die wahlberechtigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzufordern,
Wahlvorschläge einzureichen. Der Wahlvor-

schlag muss von der/vom jeweiligen Mitarbei​terin/Mitarbeiter unterzeichnet sein.
c) Spätestens 10 Tage vor der Wahl sind die Na​men der zur Wahl vorgeschlagenen Mitarbei​terinnen und Mitarbeiter in alphabetischer Reihefolge schriftlich mitzuteilen.

	§ 23 Sondervertretung
(1)Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von ihrem Dienstgeber einer Einrichtung eines anderen kirchlichen oder nichtkirchlichen Rechtsträgers zugeordnet worden sind, bilden eine Sondervertretung.
Es können auch „berufsgruppenspezifische" Sondervertretungen gebildet werden. Die Entscheidung über die Bildung dieser Sondervertretungen obliegt dem Dienstgeber nach Anhörung derjenigen Mitarbeitervertretungen , die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu der Entscheidung zuständig ist.
(2)Die Sondervertretung wirkt mit bei Maßnahmen, die vom Dienstgeber getroffen werden. Dies sind:

1. in den Fällen des § 29 Absatz 1 die Nummern 1, 4 - 16, 18 und in Fällen der §§ 30 Absatz 1 und 31 Absatz 1,
2. in den Fällen des § 32 Absatz 1 die Nummern 1,4-11,
3. in den Fällen der §§ 35 Absatz 1 und 3 6 Absatz 1 die Nummern 3-11,
4. in den Fällen des § 37 Absatz 1 die Nummern 2-11,
5. in den Fällen des § 38 Absatz 1 die Nummern 3 -11.
(3)Bei Zuordnung zu einem kirchlichen Rechtsträger ist im übrigen die Mitarbeitervertretung der Einrichtung zuständig.
(4)Für die Sondervertretung nach Absatz 1 gelten im übrigen die Bestimmungen dieser Ordnung. Die Wahl erfolgt durch Briefwahl. Insoweit gilt § 9 Absätze 5 bis 8 mit folgender Maßgabe:
a) Soweit die Sondervertretung verschiedene (Berufs-)Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenfasst, muss der Sondervertretung mindestens je eine Vertreterin oder ein Vertreter jeder Gruppe angehören. Die Aufteilung in Gruppen legt der Dienstgeber in den Listen der wahlberechtigten und wählbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest. Entsprechend der Zahl der Mitglieder sollen Ersatzmitglieder gewählt werden. 
b) Die Listen der wahlberechtigten und wählbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 4 Wochen vor der Wahl durch Übersendung bekannt gemacht. Jede/r Mitarbeiterin/Mit-arbeiter kann innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Erhalt der Listen gegen die Eintragung oder Nichteintragung einer/eines Mitarbeiterin/Mitarbeiters Einspruch einlegen. Der Wahlausschuss entscheidet über den Einspruch.
c) Gleichzeitig mit der Übersendung der Listen hat der Wahlausschuss die wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzufordern, Wahlvorschläge einzureichen. Der Wahlvor
schlag muss von der/vom jeweiligen Mitarbeiterin/Mitarbeiter unterzeichnet sein. 
d) Wahlvorschlagsberechtigt bei einer Wahl nach Buchstabe a) sind für die jeweilige Gruppe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gruppe. Einer Zustimmung der Vorgeschlagenen oder des Vorgeschlagenen bedarf es zu diesem Zeitpunkt nicht.
e) Spätestens 10 Tage vor der Wahl sind die Namen der zur Wahl vorgeschlagenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Einverständnis zur Kandidatur sich der Wahlausschuss versichert hat, in alphabetischer Reihefolge schriftlich mitzuteilen sowie die Briefwahlunterlagen zur Verfügung zu stellen.

f) Bei einer Wahl nach Buchstabe a) ist in jeder Gruppe gewählt, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Darüber hinaus sind als Mitglieder der Sondervertretung unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt, auf die die meisten Stimmen entfallen sind. Die gewählten Ersatzmitglieder sind die in jeder Gruppe nach der durch die Stimmenzahl aufgestellten Reihenfolge nächstfolgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für den Fall, dass ein gewähltes Ersatzmitglied innerhalb einer Gruppe nicht mehr zur Verfügung steht, rückt die oder der in der durch die Stimmenzahl unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit aufgestellten Reihenfolge nächstfolgende Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als Ersatzmitglied nach.

g) Die Zusendung der Listen der wahlberechtigten und wählbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bekanntgabe der zur Wahl der Sondervertretung vorgeschlagenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgen durch einfachen Brief. 


	§ 25
Arbeitsgemeinschaften der Mitarbeitervertretungen
(l)Die Mitarbeitervertretungen im Anwendungsbe​reich dieser Ordnung bilden die "Diözesane Ar​beitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Hamburg".
(2)
Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist
1. gegenseitige Information und Erfahrungsaus​
tausch mit den vertretenen Mitarbeiterver​
tretungen,
2. Beratung der Mitarbeitervertretungen in Ange​
legenheiten des Mitarbeitervertretungsrechtes,
3. Förderung der Anwendung der Mitarbeiter​
vertretungsordnung,
4. Sorge um die Schulung der Mitarbeiter​
vertreterinnen und Mitarbeitervertreter,
5. Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortentwick​
lung der Mitarbeitervertretungsordnung.
(3)
Organe der Arbeitsgemeinschaft sind
· die Mitgliederversammlung
· der Vorstand.
Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus Vertretern aller Mitarbeitervertretungen in der Erzdiözese. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die Mitglieder​versammlung kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachausschüsse einsetzen.
Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Im Vorstand sollen möglichst alle Regionen und Dienstbereiche vertreten sein. Die Amtszeit des Vorstandes entspricht der Wahlperiode.
Einzelheiten, wie etwa die Zusammensetzung der Mitgliederversammlung und ihrer Sachausschüsse und die Wahl des Vorstandes werden in Sonderbe​stimmungen geregelt.

(4) Für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung
und für die Tätigkeit des Vorstandes besteht An​
spruch auf Arbeitsbefreiung, soweit dies zur ord​
nungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der
Arbeitsgemeinschaft erforderlich ist und kein

unabweisbares dienstliches oder betriebliches In​teresse entgegensteht.

(5) Für die Arbeitsgemeinschaft wird eine Geschäfts​
stelle eingerichtet. Wird ein Geschäftsführer be​
stellt, so geschieht dies im Einvernehmen mit dem
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft. Der Geschäfts​
führer kann an Vorstands- und Mitgliederver​
sammlungen beratend teilnehmen.
(6) Das Erzbistum trägt im Rahmen der der Arbeits​
gemeinschaft im Wirtschaftsplan des Erzbistums
zur Wahrnehmung der Aufgaben zur Verfügung
gestellten Mittel die notwendigen Kosten ein​
schließlich der Reisekosten entsprechend der für
das Erzbistum geltenden Reisekostenregelung. Für
die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und
für die Tätigkeit des Vorstandes besteht Anspruch
auf Arbeitsbefreiung, soweit dies zur ordnungs​
gemäßen Durchführung der Aufgaben der Arbeits​
gemeinschaft erforderlich ist und kein unabwend​
bares dienstliches oder betriebliches Interesse
entgegensteht. § 15 Abs. 4 gilt entsprechend. Re​
gelungen zur Erstattung der Kosten der Freistel​
lung werden in Sonderbestimmungen geregelt.
(7) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen
und caritativen Einrichtungen, in denen keine
Mitarbeitervertretung besteht, können sich an die
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft wenden.
(8) Die Arbeitsgemeinschaft kann sich mit Arbeits​
gemeinschaften anderer (Erz-)Diözesen zu einer
Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter​
vertretungen zur Wahrung folgender Aufgaben
zusammenschließen:
1. Förderung des Informations- und Erfahrungs​
austausches unter ihren Mitgliedern,
2. Erarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung
des Mitarbeitervertretungsrechts,
3. Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung
der Rahmenordnung für eine Mitarbeiter​
vertretungsordnung,
4. Kontaktpflege mit der Kommission für Personal​
wesen des Verbandes der Diözesen Deutschlands.
Das Nähere bestimmt die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands.

	§ 25

Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen

(1)
Die Mitarbeitervertretungen im Anwendungsbereich dieser Ordnung bilden die „Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Hamburg“.

(2)
Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist 

1.
gegenseitige Information und Erfahrungsaustausch mit den vertretenen Mitarbeiterver​tretungen, 

2.
Beratung der Mitarbeitervertretungen in Angelegenheiten des Mitarbeitervertretungs​rechtes,

3.
Beratung der Mitarbeitervertretungen im Falle des § 38 Abs. 2,

4.
Förderung der Anwendung der Mitarbeitervertretungsordnung,

5.
Sorge um die Schulung der Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter,
6.
Erarbeitung von Vorschlägen zur Fortentwicklung der Mitarbeitervertretungsordnung,

7.
Erstellung von Beisitzerlisten nach § 44 Abs. 2 Satz 1,

8.
Mitwirkung an der Wahl zu einer nach Art. 7 GrO zu bildenden Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts, soweit eine Ordnung dies vorsieht,

9.
Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchlichen Arbeitsgerichte nach Maßgabe der Vorschriften der KAGO. 
(3)
Organe der Arbeitsgemeinschaft sind
· die Mitgliederversammlung
· der Vorstand.
Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus jeweils bis zu zwei Vertreterinnen und Vertretern aller Mitarbeitervertretungen in der Erzdiözese; die für die Erzdiözese gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der jeweils zuständigen Regional-KODA sowie der Bundes- und Regionalkommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des DCV nehmen an der Mitgliederversammlung beratend teil. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die Mitgliederversammlung kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachausschüsse einsetzen.
Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählt werden. Im Vorstand sollen möglichst alle Regionen und Dienstbereiche vertreten sein. Die Amtszeit des Vorstandes entspricht der Wahlperiode.
Einzelheiten, wie etwa die Zusammensetzung der Sachausschüsse und die Wahl des Vorstandes werden in Sonderbestimmungen geregelt, die nach Beschlussfassung der Mitgliederversammlung der Zustimmung des Erzbischofs von Hamburg bedürfen.
(4)
Für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung besteht ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung für die jeweils bestellten Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitervertretungen sowie für die Mitglieder des jeweils amtierenden Vorstands, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft erforderlich ist und kein 
unabweisbares dienstliches oder betriebliches Interesse entgegensteht.
(5)Für die Arbeitsgemeinschaft wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Wird ein Geschäftsführer bestellt, so geschieht dies im Einvernehmen mit dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft. Der Geschäftsführer kann an Vorstands- und Mitgliederversammlungen beratend teilnehmen.
(6)Das Erzbistum trägt im Rahmen der der Arbeitsgemeinschaft im Wirtschaftsplan des Erzbistums zur Wahrnehmung der Aufgaben zur Verfügung gestellten Mittel die notwendigen Kosten einschließlich der Reisekosten entsprechend der für das Erzbistum geltenden Reisekostenregelung mit Ausnahme der Teilnahmekosten für die Mitgliederversammlung. Für die Mitarbeit in Sachausschüssen der Mitgliederversammlung und für die Tätigkeit des Vorstandes besteht Anspruch auf Arbeitsbefreiung, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft erforderlich ist und kein unabwendbares dienstliches oder betriebliches Interesse entgegensteht. § 15 Abs. 4 gilt entsprechend. Regelungen zur Erstattung der Kosten der Freistellung werden in Sonderbestimmungen geregelt.
(7)Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen und caritativen Einrichtungen, in denen keine Mitarbeitervertretung besteht, können sich an die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft wenden.
(8)Die Arbeitsgemeinschaft kann sich mit Arbeitsgemeinschaften anderer (Erz-)Diözesen zu einer Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen zur Wahrung folgender Aufgaben zusammenschließen:
1. Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches unter ihren Mitgliedern,
2.Erarbeitung von Vorschlägen zur Anwendung des Mitarbeitervertretungsrechts,
1. Erarbeitung von Vorschlägen zur Entwicklung der Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung,
2. Kontaktpflege mit der Kommission für Personalwesen des Verbandes der Diözesen Deutschlands,

3. Mitwirkung bei der Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes nach Maßgabe der Vorschriften der KAGO. 

Das Nähere bestimmt die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands.


	§ 26

Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung
(l)Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber und Mitarbeitervertretung in besonderer Weise, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich bei der Erfüllung der Aufgaben gegenseitig zu unter​stützen. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben darauf zu achten, dass alle Mitarbeiterin​nen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit behandelt werden. In ihrer Mitverantwortung für die Aufgabe der Einrichtung soll auch die Mit​arbeitervertretung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Verständnis für den Auftrag der Kirche stärken und für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft eintreten.
(2) Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen die
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen
Unterlagen vorzulegen. Personalakten dürfen nur
mit schriftlicher Zustimmung der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters eingesehen werden.
(3) Die Mitarbeitervertretung hat folgende allgemeine
Aufgaben:
1. Maßnahmen, die der Einrichtung und den Mit​
arbeiterinnen und Mitarbeitern dienen, anzuregen,
2. Anregungen und Beschwerden von Mitarbei​
terinnen und Mitarbeitern entgegenzunehmen
und, falls sie berechtigt erscheinen, vorzutra​
gen und auf ihre Erledigung hinzuwirken,
3. die Eingliederung und berufliche Entwicklung
schwerbehinderter und anderer schutzbedürf​
tiger, insbesondere älterer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu fördern,
4.
die Eingliederung ausländischer Mitarbeite​
rinnen und Mitarbeiter in die Einrichtung und
das Verständnis zwischen ihnen und den an​
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
fördern,

5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwer​
behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
anzuregen,
6. mit den Sprecherinnen oder Sprechern der Ju​
gendlichen und der Auszubildenden zur Förde​
rung der Belange der jugendlichen Mitarbeite​
rinnen und Mitarbeiter und der Auszubildenden
zusammenzuarbeiten,
7. sich für die Durchführung der Vorschriften über
den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und die
Gesundheitsförderung in der Einrichtung ein​
zusetzen,
8. auf frauen- und familienfreundliche Arbeitsbe​
dingungen hinzuwirken.

	§ 26

Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung
(l)Der Dienst in der Kirche verpflichtet Dienstgeber und Mitarbeitervertretung in besonderer Weise, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich bei der Erfüllung der Aufgaben gegenseitig zu unterstützen. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung haben darauf zu achten, dass alle Mitarbeiterin​nen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit behandelt werden. In ihrer Mitverantwortung für die Aufgabe der Einrichtung soll auch die Mitarbeitervertretung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Verständnis für den Auftrag der Kirche stärken und für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft eintreten.
(2)Der Mitarbeitervertretung sind auf Verlangen die        zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalakten dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eingesehen werden.
(3)
Die Mitarbeitervertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1.
Maßnahmen, die der Einrichtung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienen, anzuregen,

2.
Anregungen und Beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, vorzutragen und auf ihre Erledigung hinzuwirken,

3.
die Eingliederung und berufliche Entwicklung schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger, insbesondere älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, 

4.
die Eingliederung ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Einrichtung und das Verständnis zwischen ihnen und den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern,

5.
Maßnahmen zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuregen, 

6.
mit den Sprecherinnen oder Sprechern der Jugendlichen und der Auszubildenden zur Förderung der Belange der jugendlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Auszubildenden zusammenzuarbeiten, 

7.
sich für die Durchführung der Vorschriften über den Arbeitsschutz, die Unfallverhütung und die Gesundheitsförderung in der Einrichtung einzusetzen,

8.
auf frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen hinzuwirken,
9.
die Mitglieder der Mitarbeiterseite in den Kommissionen zur Behandlung von Beschwerden gegen Leistungsbeurteilungen und zur Kontrolle des Systems der Leistungsfeststellung und –bezahlung zu benennen, soweit dies in einer kirchlichen Arbeitsvertragsordnung vorgesehen ist. 

(4) Die Mitarbeitervertretung wirkt an der Wahl zu einer nach Art. 7 GrO zu bildenden Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts mit, soweit eine Ordnung dies vorsieht. 



	§ 27 Information
(1)Dienstgeber und Mitarbeitervertretung informie​ren sich gegenseitig über die Angelegenheiten, welche die Dienstgemeinschaft betreffen. Auf Wunsch findet eine Aussprache statt.
(2)Der Dienstgeber informiert die Mitarbeiter​vertretung insbesondere über
· Stellenausschreibungen,
· Änderungen und Ergänzungen des Stellenplanes,
· Behandlung der von der Mitarbeitervertretung
vorgetragenen Anregungen und Beschwerden,
· Bewerbungen von schwerbehinderten Men​
schen und Vermittlungsvorschläge nach § 81
Abs. 1 Satz 4 SGB IX.

	§ 27 Information
(1)Dienstgeber und Mitarbeitervertretung informie​ren sich gegenseitig über die Angelegenheiten, welche die Dienstgemeinschaft betreffen. Auf Wunsch findet eine Aussprache statt.
(2)
Der Dienstgeber informiert die Mitarbeitervertretung insbesondere über 

-
Stellenausschreibungen,

-
Änderungen und Ergänzungen des Stellenplanes,

-
Behandlung der von der Mitarbeitervertretung vorgetragenen Anregungen und Be​schwerden,

-
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen und Vermittlungsvorschläge nach § 81 Abs. 1 Satz 4 SGB IX,

-
Einrichtung von Langzeitkonten und deren Inhalt. 


	§ 35
Zustimmung bei sonstigen persönlichen Angelegenheiten
(l)Die Entscheidung des Dienstgebers bedarf in fol​genden persönlichen Angelegenheiten von Mitar​beiterinnen und Mitarbeitern der Zustimmung der Mitarbeitervertretung:
1. Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mit​
arbeitern,
2. Höhergruppierung oder Beförderung von Mit​
arbeiterinnen und Mitarbeitern,
3. Rückgruppierung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern,
4. nicht nur vorübergehende Übertragung einer
höher oder niedriger zu bewertenden Tätig​
keit,
5. Abordnung von mehr als drei Monaten oder
Versetzung an eine andere Einrichtung, es sei
denn, dass es sich um Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter für pastorale Dienste oder religiö​
se Unterweisung handelt, die zu ihrer Tätig​
keit der ausdrücklichen bischöflichen Sendung
oder Beauftragung bedürfen,
6. Versagen und Widerruf der Genehmigung ei​
ner Nebentätigkeit,
7. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,
8. Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze,
9. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken mit Ausnahme der
Dienstwohnung, die die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter kraft Amtes beziehen muss.
(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung nur verweigern, wenn
1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Rechts​
verordnung, kircheneigene Ordnungen, eine
Dienstvereinbarung oder sonstiges geltendes
Recht verstößt,
2.  der durch bestimmte Tatsachen begründete
Verdacht besteht, dass durch die Maßnahme die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne sach​
liche Gründe bevorzugt oder benachteiligt wer​
den soll.
	§ 35

Zustimmung bei sonstigen persönlichen Angelegenheiten
(1)Die Entscheidung des Dienstgebers bedarf in folgenden persönlichen Angelegenheiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zustimmung der Mitarbeitervertretung:

1.
Eingruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

2.
Höhergruppierung oder Beförderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

3.
Rückgruppierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

4.
nicht nur vorübergehende Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit,

5.
Abordnung von mehr als drei Monaten oder Versetzung an eine andere Einrichtung, es sei denn, dass es sich um Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung handelt, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen Sendung oder Beauftragung bedürfen,

6.
Versagen und Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 

7.
Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus, 

8.
Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze, 

9.
Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken mit Ausnahme der Dienstwohnung, die die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kraft Amtes beziehen muss,

10.
Auswahl der Ärztin oder des Arztes zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, sofern nicht die Betriebsärztin/der Betriebsarzt beauftragt werden soll, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht.
(2) Die Mitarbeitervertretung kann die Zustimmung nur verweigern, wenn
1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Rechtsverordnung, kircheneigene Ordnungen, eine Dienstvereinbarung oder sonstiges geltendes Recht verstößt,
2.  der durch bestimmte Tatsachen begründete Verdacht besteht, dass durch die Maßnahme die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ohne sachliche Gründe bevorzugt oder benachteiligt werden soll.

	§ 36
Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle
(l)Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der Dienststelle bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung oder sonstige Rechtsnorm Anwendung findet:

1. 
Änderung von Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo​
chentage,
2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan
und zur Urlaubsregelung,
3. Planung und Durchführung von Veranstaltun​
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozia​
ler Einrichtungen,
5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeite​
rinnen und Mitarbeiter,
6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
7. Richtlinien für die Gewährung von Unterstüt​
zungen, Vorschüssen, Darlehen und entspre​
chenden sozialen Zuwendungen,
8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht
durch Rechtsnormen oder durch Ausbildungs​
vertrag geregelt,
9. Einführung und Anwendung technischer Ein​
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver​
halten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu überwachen,
10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits​schädigungen,
11. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter we​gen Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen.
(2) Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Mitar​
beiterinnen und Mitarbeiter für pastorale Dienste
oder religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätig​
keit der ausdrücklichen bischöflichen Sendung
oder Beauftragung bedürfen, sowie auf Mitarbei​
terinnen und Mitarbeiter im liturgischen Dienst.
(3) Muss für eine Einrichtung oder für einen Teil der
Einrichtung die tägliche Arbeitszeit gemäß Abs. 1
Nr. 1 nach Erfordernissen, die die Einrichtung nicht
voraussehen kann, unregelmäßig oder kurzfristig
festgesetzt werden, ist die Beteiligung der Mitar​
beitervertretung auf die Grundsätze für die Auf​
stellung der Dienstpläne, insbesondere für die
Anordnung von Arbeitsbereitschaft, Mehrarbeit
und Überstunden beschränkt.

	§ 36

Zustimmung bei Angelegenheiten der Dienststelle
(1)
Die Entscheidung bei folgenden Angelegenheiten der Dienststelle bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung oder sonstige Rechtsnorm Anwendung findet:

1.
Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 

2.
Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung, 

3.
Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei​ter, 

4.
Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrichtungen,

5.
Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

6.
Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

7.
Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwendungen, 

8.
Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag geregelt, 

9.
Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

10.
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

11.
Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

12.
Festlegung des Bereitschaftsdienstentgeltes, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht.
(2)Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung, die zu ihrer Tätigkeit der ausdrücklichen bischöflichen Sendung oder Beauftragung bedürfen, sowie auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im liturgischen Dienst.
(3)Muss für eine Einrichtung oder für einen Teil der Einrichtung die tägliche Arbeitszeit gemäß Abs. 1 Nr. 1 nach Erfordernissen, die die Einrichtung nicht voraussehen kann, unregelmäßig oder kurzfristig festgesetzt werden, ist die Beteiligung der Mitarbeitervertretung auf die Grundsätze für die Aufstellung der Dienstpläne, insbesondere für die Anordnung von Arbeitsbereitschaft, Mehrarbeit und Überstunden beschränkt.


	§ 37 Antragsrecht
(l)Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angele-

genheiten ein Antragsrecht, soweit nicht eine kirch​liche Arbeitsvertragsordnung oder sonstige Rechts​norm Anwendung findet:
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo​
chentage,
2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan
und zur Urlaubsregelung,
3. Planung und Durchführung von Veranstaltun​
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozia​
ler Einrichtungen,
5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeite​
rinnen und Mitarbeiter,
6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
7. Richtlinien für die Gewährung von Unterstüt​
zungen, Vorschüssen, Darlehen und entspre​
chenden sozialen Zuwendungen,
8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht
durch Rechtsnormen oder durch Ausbildungs​
vertrag geregelt,
9. Einführung und Anwendung technischer Ein​
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver​
halten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu überwachen,
l0. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits​schädigungen,
11 .Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter we​gen Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen.
(2) § 36 Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(3) Will der Dienstgeber einem Antrag der Mitarbeiter​
vertretung im Sinne des Abs. 1 nicht entsprechen,
so teilt er ihr dies schriftlich mit. Die Angelegen​
heit ist danach in einer gemeinsamen Sitzung von
Dienstgeber und Mitarbeitervertretung zu beraten.
Kommt es nicht zu einer Einigung, so kann die
Mitarbeitervertretung die Einigungsstelle anrufen.

	§ 37 

Antragsrecht
(1)Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Angelegenheiten ein Antragsrecht, soweit nicht eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung oder sonstige Rechtsnorm Anwendung findet:

1.
Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 

2.
Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung, 

3.
Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

4.
Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrichtungen,

5.
Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

6.
Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

7.
Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwendungen, 

8.
Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag geregelt, 

9.
Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

10.
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

11.
Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

12.
Festlegung des Bereitschaftsdienstentgeltes, soweit eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung dies vorsieht.
(2)§ 36 Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(3)Will der Dienstgeber einem Antrag der Mitarbeitervertretung im Sinne des Abs. 1 nicht entsprechen, so teilt er ihr dies schriftlich mit. Die Angelegenheit ist danach in einer gemeinsamen Sitzung von Dienstgeber und Mitarbeitervertretung zu beraten. Kommt es nicht zu einer Einigung, so kann die Mitarbeitervertretung die Einigungsstelle anrufen.


	§ 38 Dienstvereinbarungen
(1) Dienstvereinbarungen sind in folgenden Angele​genheiten zulässig:
1. Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo​chentage; § 36 Abs. 2 gilt entsprechend,
2. Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan
und zur Urlaubsregelung,
3. Planung und Durchführung von Veranstaltun​
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
4. Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozia​
ler Einrichtungen,
5. Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeite​
rinnen und Mitarbeiter,
6. Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
7. Richtlinien für die Gewährung von Unterstüt​
zungen, Vorschüssen, Darlehen und entspre​
chenden sozialen Zuwendungen,
8. Durchführung der Ausbildung, soweit nicht
durch Rechtsnormen oder durch Ausbildungs​
vertrag geregelt,
9. Einführung und Anwendung technischer Ein​
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver​
halten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu überwachen,
10. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheits​schädigungen,
11. Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung
von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter we​
gen Schließung, Einschränkung, Verlegung
oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder
wesentlichen Teilen von ihnen,
12. Festsetzungen nach § 1 b und § 24 Abs. 2und3;
13.Verlängerungen des Übergangsmandats nach § 13 d Abs. 1 Satz 4.
(2) Dienstvereinbarungen können Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die in Rechts​normen, insbesondere in kirchlichen Arbeits​vertragsordnungen, geregelt sind oder üblicher​weise geregelt werden, zum Gegenstand haben, wenn eine Rechtsnorm den Abschluss ergänzen​der Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulässt. Zum Abschluss und zur Verhandlung solcher Dienstvereinbarungen kann die Mitarbeiter​vertretung Vertreter der Diözesanen Arbeitsge​meinschaft der Mitarbeitervertretungen oder Ver​treter einer in der Einrichtung vertretenen Koalition im Sinne des Art. 6 GrO beratend hin​zuziehen. Die Aufnahme von Verhandlungen ist der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft oder einer in der Einrichtung vertretenen Koalition durch die Mitarbeitervertretung anzuzeigen.

(3)
Dienstvereinbarungen dürfen Rechtsnormen, ins​
besondere kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen,
nicht widersprechen. Bestehende Dienstverein​
barungen werden mit dem Inkrafttreten einer
Rechtsnorm gemäß Satz 1 unwirksam.
(3 a) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. Werden Mitarbeiterinnen oder Mitar​beitern durch die Dienstvereinbarung Rechte ein​geräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur mit Zu​stimmung der Mitarbeitervertretung zulässig.
(4) Dienstvereinbarungen werden durch Dienstgeber
und Mitarbeitervertretung gemeinsam beschlos​
sen, sind schriftlich niederzulegen, von beiden Sei​
ten zu unterzeichnen und in geeigneter Weise be​
kannt zu machen. Dienstvereinbarungen können
von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten
zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.
(5) Im Falle der Kündigung wirkt die Dienstverein​
barung in den Angelegenheiten des Abs. 1 nach.
In Dienstvereinbarungen nach Absatz 2 kann fest​
gelegt werden, ob und in welchem Umfang darin
begründete Rechte der Mitarbeiterinnen und Mit​
arbeiter bei Außerkrafttreten der Dienstverein​
barung fortgelten sollen. Eine darüber hinausge​
hende Nachwirkung ist ausgeschlossen.

	§ 38

Dienstvereinbarungen
(1)Dienstvereinbarungen sind in folgenden Angelegenheiten zulässig:

1.
Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die in Rechtsnormen, insbesondere in kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen, geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, wenn eine Rechtsnorm den Abschluss ergänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich zulässt, 

2.
Änderung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; § 36 Abs. 2 gilt entsprechend,

3.
Festlegung der Richtlinien zum Urlaubsplan und zur Urlaubsregelung, 

4.
Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

5.
Errichtung, Verwaltung und Auflösung sozialer Einrichtungen,

6.
Inhalt von Personalfragebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

7.
Beurteilungsrichtlinien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

8.
Richtlinien für die Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwendungen, 

9.
Durchführung der Ausbildung, soweit nicht durch Rechtsnormen oder durch Ausbildungsvertrag geregelt, 

10.
Durchführung der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

11.
Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen,

12.
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

13.
Maßnahmen zum Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

14.
Festsetzungen nach § 1 b und § 24 Abs. 2 und 3,

15.
Verlängerungen des Übergangsmandats nach § 13 d Abs. 1 Satz 4.

(2)
Zur Verhandlung und zum Abschluss von Dienstvereinbarungen im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 kann die Mitarbeitervertretung Vertreter der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen oder Vertreter einer in der Einrichtung vertretenen Koalition im Sinne des Art. 6 GrO beratend hinzuziehen. Die Aufnahme von Verhandlungen ist der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft oder einer in der Einrichtung vertretenen Koalition durch die Mitarbeitervertretung anzuzeigen.

(3) Dienstvereinbarungen dürfen Rechtsnormen, insbesondere kirchlichen Arbeitsvertragsordnungen, nicht widersprechen. Bestehende Dienstvereinbarungen werden mit dem Inkrafttreten einer Rechtsnorm gemäß Satz 1 unwirksam.
(3 a) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. Werden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern durch die Dienstvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist ein Verzicht auf sie nur mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung zulässig.
(4)Dienstvereinbarungen werden durch Dienstgeber und Mitarbeitervertretung gemeinsam beschlossen, sind schriftlich niederzulegen, von beiden Seiten zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekannt zu machen. Dienstvereinbarungen können von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.
(5)Im Falle der Kündigung wirkt die Dienstvereinbarung in den Angelegenheiten des Abs. 1 Nr. 2 bis 13 nach. In Dienstvereinbarungen nach Absatz 1 Nr. 1 kann festgelegt werden, ob und in welchem Umfang darin begründete Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung fortgelten sollen. Eine darüber hinausgehende Nachwirkung ist ausgeschlossen.



	§ 41

Zusammensetzung - Besetzung
(l)Die Einigungsstelle besteht aus
a) der oder dem Vorsitzenden und der oder dem
stellvertretenden Vorsitzenden,
b) jeweils 4 Beisitzerinnen oder Beisitzern aus den
Kreisen der Dienstgeber und der Mitarbeiter,
die auf getrennten Listen geführt werden (Li​
sten-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer),
c) Beisitzerinnen oder Beisitzern, die jeweils für
die Durchführung des Verfahrens von der An​
tragstellerin oder dem Antragsteller und von der
Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner zu
benennen sind (Ad-hoc-Beisitzerinnen und Ad-
hoc-Beisitzer).
(2) Die Einigungsstelle tritt zusammen und entschei​
det in der Besetzung mit der oder dem Vorsitzen​
den, je einer Beisitzerin oder einem Beisitzer aus
den beiden Beisitzerlisten und je einer oder einem
von der Antragstellerin oder dem Antragsteller und
der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner be​
nannten Ad-hoc-Beisitzerinnen und Ad-hoc-Bei-
sitzer. Die Teilnahme der Listen-Beisitzerinnen
und Listen-Beisitzer an der mündlichen Verhand​
lung bestimmt sich nach der alphabetischen Rei​
henfolge in der jeweiligen Beisitzerliste. Bei Ver​
hinderung einer Listen-Beisitzerin oder eines
Listen-Beisitzers tritt an dessen Stelle die Beisit​
zerin oder der Beisitzer, welche oder welcher der
Reihenfolge nach an nächster Stelle steht.
(3) Ist die oder der Vorsitzende an der Ausübung ihres
oder seines Amtes gehindert, tritt an ihre oder seine
Stelle die oder der stellvertretende Vorsitzende.

	§ 41 

Zusammensetzung - Besetzung
(l)Die Einigungsstelle besteht aus
a) der oder dem Vorsitzenden und der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden,
b) jeweils 4 Beisitzerinnen oder Beisitzern aus den Kreisen der Dienstgeber und der Mitarbeiter, die auf getrennten Listen geführt werden (Listen-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer),
c) Beisitzerinnen oder Beisitzern, die jeweils für die Durchführung des Verfahrens von der Antragstellerin oder dem Antragsteller und von der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner zu benennen sind (Ad-hoc-Beisitzerinnen und Ad-hoc-Beisitzer).
(2)Die Einigungsstelle tritt zusammen und entscheidet in der Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden, je einer Beisitzerin oder einem Beisitzer aus den beiden Beisitzerlisten und je einer oder einem von der Antragstellerin oder dem Antragsteller und der Antragsgegnerin oder dem Antragsgegner benannten Ad-hoc-Beisitzerin und Ad-hoc-Beisitzer. Die Teilnahme der Listen-Beisitzerinnen und Listen-Beisitzer an der mündlichen Verhandlung bestimmt sich nach der alphabetischen Reihenfolge in der jeweiligen Beisitzerliste. Bei Verhinderung einer Listen-Beisitzerin oder eines Listen-Beisitzers tritt an dessen Stelle die Beisitzerin oder der Beisitzer, welche oder welcher der Reihenfolge nach an nächster Stelle steht.
(3) Ist die oder der Vorsitzende an der Ausübung ihres    oder seines Amtes gehindert, tritt an ihre oder seine Stelle die oder der stellvertretende Vorsitzende.


	§ 56
(1) Vorstehende Ordnung gilt ab 1. Juli 2005.
(2) Beim Inkrafttreten der Mitarbeitervertretungs​
ordnung in der Fassung vom 1. Januar 2004 be​
stehende Mitarbeitervertretungen bleiben für die
Dauer ihrer Amtszeit bestehen. Sie führen ihre
Tätigkeit weiter nach Maßgabe der Bestimmun​
gen in den Abschnitten III, IV, V und VI.

	§ 56
(1)Vorstehende Ordnung gilt ab 1. Januar 2009. Gleichzeitig tritt die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) für das Erzbistum Hamburg vom 1. Januar 2004 in der Fassung vom 28. Februar 2006 (Erzbistum Hamburg, Kirchliches Amtsblatt, Bd. 12, Nr. 6, Art. 67, S. 70, vom 15. Juni 2006) außer Kraft.
(2)Beim Inkrafttreten der Mitarbeitervertretungsordnung in der Fassung vom 1. Januar  2009 bestehende Mitarbeitervertretungen bleiben für dieDauer ihrer Amtszeit bestehen. Sie führen ihre Tätigkeit weiter nach Maßgabe der Bestimmungen in den Abschnitten III, IV, V und VI.


	Hamburg, den 30. Juni 2005

	Hamburg, den 30. Dezember 2008


	L.S. Dr. Werner Thissen

Erzbischof von Hamburg

	L.S. Dr. Werner Thissen

Erzbischof von Hamburg
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